
 

 

 

Bekanntmachung über die 36. Änderung des Flächennutzungs- und 
Landschaftsplanes sowie 2. Änderung / Erweiterung des Bebauungsplanes 

„SO Biogas Stangern“ 

 
I. Aufstellungsbeschluß.  

Der Gemeinderat Schnaitsee hat in seiner Sitzung vom 17.03.2025 die 36. Änderung des 
Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Gemeinde Schnaitsee sowie die 2. Änderung / 
Erweiterung des Bebauungsplanes „SO Biogas Stangern“ beschlossen.  

Das erweiterte Sondergebiet umfasst die Grundstücke Fl. Nrn. 1003, 1003/4 Teilfläche, 
1004/Teilfläche und 979/1, jeweils Gmkg. Schnaitsee 
 
Das erweiterte Sondergebiet wird wie folgt umgrenzt: 
im Norden: Grundstück   Fl. Nr. 1003/4 Teilfläche, Gmkg. Schnaitsee 
im Osten: Grundstücke Fl. Nrn. 983 und 979, jeweils Gmkg. Schnaitsee 
im Süden: Grundstück   Fl. Nr. 1003/5, Gmkg. Schnaitsee 
Westen: Grundstück   Fl. Nr. 1005, Gmkg. Schnaitsee 

 
 Die Lage des Planumgriffs sowie die geplante Änderung/Erweiterung sind im beigefügten 

Planauszug ersichtlich. 
 

II.  Die im Verfahren nach § 3 Abs.1 und § 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen 
wurden im Gemeinderat in der Sitzung am 27.10.2025 abgewogen. Der Entwurf des 
Bebauungsplanes mit Datum 27.10.2025 wurde in derselben Sitzung gebilligt. 

 
III. Öffentliche Auslegung  

Der Planentwurf in der Fassung vom 27.10.2025 liegt in der Zeit von Montag, 10.11. 2025 bis 
Freitag, 05.12.2025 im Rathaus der Gemeinde Schnaitsee, Marktplatz 4, Bauamt, Zi-Nr. 12, 
OG, zur Einsichtnahme aus. Während der Auslegungsfrist können Bedenken und Anregungen 
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. 
Die ausgelegten Planunterlagen können in dieser Zeit auch auf der Homepage der Gemeinde 
Schnaitsee eingesehen werden. 

 
IV. Hinweis zu Datenschutz 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 
Buchst. E) DSGVO i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Stellungnahmen keine 
Absenderangaben enthalten, erfolgt keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen sind dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationen im 
Bauleitplanverfahren“ zu entnehmen. 

 

Schnaitsee,01.11.2025     
GEMEINDE SCHNAITSEE 
Schmidinger, 1. Bürgermeister 

 

 

 


